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Seit der Finanzkrise wird die Frage intensiv 
diskutiert, wie insolvenzgefährdete Banken 
restrukturiert werden können. Dies gilt 
insbesondere für die sogenannten system-
relevanten Institute (SIFIs, systemically im-
portant financial institutions)1), bei deren 
Zusammenbruch ein Dominoeffekt auf an-
dere Institute und die Finanzmärkte zu be-
fürchten wäre. Regulierungsmaßnahmen 
unter den Oberbegriffen „Testament für 
Banken“ oder „Too big to fail“ beinhalten 
dazu neben schärferen Eigenkapital- und 
Liquiditätsvorschriften auch organisatori-
sche Anforderungen. Diese sollen für eine 
vereinfachte Sanierung oder Abwicklung 
der systemrelevanten Institute sorgen und 
Folgeschäden im Finanzmarkt verhindern 
helfen.

Im November 2011 ratifizierten die G20-
Staaten die vom Financial Stability Board 
(FSB) veröffentlichten „Key Attributes of 
Effective Resolution Regimes for Financial 
Institutions“. Die damit definierten Rah-
menbedingungen zielen in Summe darauf 
ab, ein glaubwürdiges und wirksames in-
ternational harmonisiertes Sanierungs- 
und Abwicklungsregime für systemrele-
vante Institute festzulegen.2) Vor diesem 
Hintergrund bietet dieser Artikel einen 
Überblick über die zu erwartenden 
Regulierungsan for derungen und stellt ei-
nen Lösungsvorschlag für das Kreditge-
schäft dar. Denn insbesondere im Hinblick 
auf die praktische Ausgestaltung der Sa-
nierungs- und Abwicklungsplanung stellt 
sich auch die Frage, welche Möglichkeiten 
zum Beispiel für einen separierten Weiter-
betrieb eines Teilgeschäfts bestehen.

Das regulatorische Umfeld in 
Deutschland

Das Bundesministerium der Finanzen hat 
am 12. Dezember 2012 einen Gesetzent-
wurf zur Sanierungs- und Abwicklungspla-

nung von Kreditinstituten und Finanz-
gruppen vorgelegt. Dieses Gesetz ergänzt 
und konkretisiert das seit 2011 in Deutsch-
land geltende Restrukturierungsgesetz3), 
welches mit dem Ziel eingeführt wurde, 
ein geordnetes Verfahren zur Sanierung 
oder Reorganisation zu definieren. Neben 
neuen Vorschriften zur Krisenbewältigung 
(Sanierung und Abwicklung) und den Vor-
gaben für die Bankenabgabe und den Re-
strukturierungsfonds enthielt das Gesetz 
unter anderem auch die Regelungen zur 
Übertragungsanordnung. Im Sinne einer 
Ultima Ratio kann die BaFin damit auch 
ohne Zustimmung der Anteilseigner bei ei-
ner Bestands- und Systemgefährdung re-
levante Teile eines Instituts im Wege der 
Ausgliederung zum Beispiel auf eine Ab-
wicklungseinrichtung übertragen. Für den 
verbleibenden, nicht mehr systemrelevan-

ten Teil besteht dann die Möglichkeit einer 
geordneten Insolvenz.

Mit dem Restrukturierungsgesetz war der 
BaFin allerdings zunächst eine eher passive 
Rolle zugeordnet, da sowohl der Anstoß 
zum Sanierungsverfahren als auch konkre-
te Planungen im Krisenfall durch das Insti-
tut initiiert werden müssen. Der genannte 
Gesetzentwurf vom Dezember 2012 ändert 
diesen Ansatz grundlegend:

Global und national systemrelevante Kre-
ditinstitute4) haben unabhängig von einer 
Krisensituation einen Sanierungsplan auf-
zustellen und jährlich zu aktualisieren. Die 
Verantwortung hierfür liegt bei der Ge-
schäftsleitung. Die neu einzurichtende 
 Abwicklungseinheit der BaFin prüft die Sa-
nierungspläne und leitet gegebenenfalls 
Maßnahmen zur Korrektur ein. Der BaFin 
werden dabei bereits frühzeitig Eingriffs-
befugnisse eingeräumt. 

Zusätzlich erstellt die Abwicklungseinheit 
der BaFin für Institute aus dieser Gruppe 
einen Abwicklungsplan und weist die Insti-
tute gegebenenfalls an, die Umsetzbarkeit 
auch sicherzustellen. Ziel ist es dabei, we-
sentliche Funktionen einer Bank ohne hohe 
Kosten für den Steuerzahler funktionsfähig 
zu erhalten. Die Abwicklungseinheit arbei-
tet dabei in enger Abstimmung mit der 
Fachaufsicht sowie der Bundesbank.

Als Hilfestellung für die Umsetzung hat die 
BaFin im November 2012 einen Entwurf 
für die Mindestanforderungen an die Aus-
gestaltung von Sanierungsplänen (MaSan) 
vorgelegt.5) Dieser beinhaltet die Anforde-
rungen an die Sanierungsplanung für die 
als national systemrelevant eingestuften 
Institute. Der Sanierungsplan dient der 
Vorbereitung für die Bewältigung von 
 Krisensituationen. Das Kreditinstitut be-
schreibt darin die Handlungsoptionen, die 
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die Geschäftsleitung in Belastungsszena-
rien ergreifen kann, um die Finanzstärke 
sicher- beziehungsweise wiederherzustel-
len und somit die Überlebensfähigkeit 
ohne Verlust von Steuergeldern zu sichern. 
Bei den Handlungsoptionen in den Belas-
tungsszenarien ist auch die Abtrennung 
einer Einheit eine mögliche Handlungsop-
tion. Die durch das Institut ausgewählten 
Maßnahmen sind hinsichtlich ihrer prakti-
schen Umsetzbarkeit zu beurteilen (Um-
setzbarkeitsanalyse).

Der Gesetzentwurf vom Dezember 2012 
und der Entwurf der MaSan konkretisieren 
also für die national systemrelevanten 
 Institute die Anforderungen an die Sanie-
rungs- und Abwicklungsplanung und wei-
ten die Befugnisse der BaFin für eine recht-
zeitige Einleitung und zügige Umsetzung 
von Sanierungsmaßnahmen aus. Auch die 
Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) 
hat im Übrigen im Januar 2013 empfohlen, 
dass die nationalen europäischen Bankauf-
sichten von 39 grenzüberschreitend aktiven 
Bankengruppen Sanierungspläne fordern. 
Die Initiativen stellen daher wichtige Ele-
mente der nationalen Umsetzung der FSB 
Key  Attributes der G20 dar.

Regulatorische Entwicklungen  
in Europa

Als besonders relevant für deutsche Ban-
ken ist aber der Entwurf der EU-Re-
strukturierungs richtlinie der Europäischen 
Kommission (EU-Abwicklungsrichtlinie)6)

vom Juni 2012 zu nennen, der Mitte dieses 

Jahres in Kraft treten soll. Mit einer Um-
setzung in das jeweilige nationale Recht 
wird – mit Ausnahme des Bail-in-Tools – 
bis zum 31. Dezember 2014 gerechnet. Der 
Entwurf erweitert den Kreis der relevanten 
Institute auf alle Einheiten im Wirkungs-
kreis der europäischen Eigenkapitalricht-
linie7) – unabhängig von Systemrelevanz 
und Sanierungsbedarf. Bei einem unverän-
derten Inkrafttreten der Richtlinie würden 
sich diese Anforderungen mithin auf alle 
Institute in Deutschland erstrecken.

Der Entwurf orientiert sich an den erwähn-
ten Key Attributes des FSB und liegt damit 
auf der Linie der deutschen Gesetzentwür-
fe und der MaSan. Gefordert wird die Ein-
richtung einer nationalen Behörde – ana-
log der Abwicklungseinheit der BaFin – und 
das Erstellen von Sanierungsplänen durch 
die einzelnen Institute. Die für die Abwick-
lung zuständigen nationalen Behörden sind 
verantwortlich für instituts- und gruppen-
spezifische Abwicklungspläne. Zudem ent-
hält die EU-Abwicklungsrichtlinie auch 
eine Liste von Maßnahmen, die im Falle ei-
ner Abwicklung von der zuständigen natio-
nalen Behörde ergriffen werden sollen. Zu 
diesen Abwicklungsbefugnissen zählen:

– Unternehmensveräußerung: Dieses Ins-
trument ermöglicht es der Abwicklungs-
behörde, die Veräußerung eines Instituts 
oder eines Teils davon zu handelsüblichen 
Bedingungen vorzunehmen.

– Brückeninstitut: Dies gibt der Abwick-
lungsbehörde die Möglichkeit, ein Institut 

oder Teile davon auf ein öffentlich kont-
rolliertes Unternehmen zu übertragen.

– Ausgliederung von Vermögenswerten: 
Die Abwicklungsbehörde hat damit die 
Möglichkeit, wertgeminderte oder proble-
matische Vermögenswerte auf eine Zweck-
gesellschaft mit dem Ziel der Liquidation 
der Werte zu übertragen.

– Bail-in: Hiermit erhalten die Abwick-
lungsbehörden die Befugnis, die Forderun-
gen von nicht abgesicherten Gläubigern 
eines ausfallenden Instituts abzuschreiben 
und Forderungen in Eigenkapital umzu-
wandeln.

Die Instrumente sollen einzeln oder ge-
meinsam eingesetzt werden können. Zur 
Anwendung der Instrumente werden die 
Abwicklungsbehörden befugt sein, die 
Kontrolle über das relevante Institut zu 
übernehmen. Allerdings sind für den Ein-
satz dieser Instrumente in Deutschland 
zum Teil noch die erforderlichen recht-
lichen Voraussetzungen zu schaffen, da sie 
über das bestehende Instrumentarium der 
Übertragungsanordnung hinausgehen. Die 
folgenden Ausführungen konzentrieren 
sich deshalb auf die Möglichkeiten zur 
Ausgestaltung der Sanierungsplanung, da 
hier konkrete Anforderungen vorliegen. 

Sanierungsplanung –  
praktische Umsetzung

Die Arbeiten an der Umsetzung der Sanie-
rungs- und Abwicklungsplanung sind ins-
besondere bei den SIFIs schon im vollen 
Gange und zum Teil sogar schon abge-
schlossen. Eine erste Gruppe von neun 
Banken musste ihre Rettungspläne gemäß 
dem US-amerikanischen Dodd-Frank Act 
bereits zum 1. Juli 2012 bei der Federal Re-
serve einreichen. Weitere Institute müssen 
ihre Pläne im Laufe des Jahres 2013 bei  
der amerikanischen Aufsichtsbehörde ab-
geben. Für die in Deutschland als system-
relevant klassifizierten Institute sind die 
Sanierungspläne bis zum Ende 2013 bei 
der BaFin vorzulegen, wobei einzelne Insti-
tute früher zu liefern hatten.

Für eine Studie zu den Arbeiten an den Re-
covery & Resolution Plans (RPR) hat Ernst & 
Young 19 systemrelevante Finanzinstitutio-
nen befragt. Demnach hatten im Herbst 
2011 bereits alle befragten Institute mit der 
Sanierungsplanung begonnen. Die neun 
kontinentaleuropäischen Banken, die an der 

Abbildung 1: Grundsätzliche Möglichkeiten zum Aufbau einer Sanierungslösung

Die Absicherungslösungen unterscheiden sich hinsichtlich der Einsatzbereitschaft
im „Versicherungsfall“

 Vorab-Definition der bankspezifischen
Prozesse, SLAs und IT-Unterstützung
(„Vorwegnahme der Projekttätigkeit“)
Kurzfristige Einsatzbereitschaft der
erforderlichen Ressourcen
Implementierte Schnittstellen und Reporting
Abruf erfolgt über definierte SLAs

Einsatzbereitschaft der erforderlichen
Ressourcen nach definierter Vorlauffrist
Option zur Überbrückung des Personalbedarfs
im Zuge einer Arbeitnehmerüberlassung denkbar
Projekt- und Übergabemanagement starten erst
nach Eintritt des Versicherungsfalles und
individueller Beauftragung 












Lösungsangebot – Unterschiede

Variante 2Variante 1

i.d.R. 4 bis 12 Wochen nach Übernahme der Daten
und Akten (je nach Anzahl der Finanzierungen und
vereinbarten Service-Levels

i.d.R. 3 bis 9 Monate nach Eintritt des
Versicherungsfalles. Option zur Überbrückung
mittels Arbeitnehmerüberlassung

„Warm-Standby“ „Cold-Standby“

Eintritt des „Sanierungsfalles“
(Definition kritischer Sanierungsindikatoren im Sanierungsplan)

Quelle: Hypotheken Management GmbH 2013
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Umfrage teilnahmen, sind überzeugt, ihre 
Pläne bis Ende 2012 zu vervollständigen. 
Und 16 der 19 Banken beziehen neben Ka-
pitalmaßnahmen und dem Verkauf von Ver-
mögenswerten auch die Restrukturierung 
von Geschäftseinheiten in ihre Planung ein. 

Insbesondere hinsichtlich des Verkaufs und 
der Restrukturierung von Geschäftseinhei-
ten stellt sich die Frage, wie dieses Thema 
für wesentliche Geschäftsbereiche wie 
zum Beispiel das Kreditgeschäft umgesetzt 
werden kann. Ziel der Institute wird dabei 
vor allem eine werterhaltende Aufrecht-
erhaltung des Geschäftsbetriebs auch im 
Sanierungs- oder Abwicklungsfall sein, 
insbesondere vor dem Hintergrund einer 
eventuellen Weiterführung im bestehen-
den Institut oder eines Verkaufs respektive 
Übertrags zwecks Freisetzung von Liquidi-
tät und Eigenkapital.

Eine Option kann es sein, hier im Rahmen 
einer sogenannten Versicherungslösung 
mit einem unabhängigen Servicer für das 
Kreditgeschäft zusammenzuarbeiten. Im 
Sinne der Krisenprävention hat diese 
 Kooperation den Charakter eines insti-
tutsunabhängigen Backups und umfasst 
die Verpflichtung des Dienstleisters, im 
Krisen- oder Insolvenzfall das Kreditport-
folio innerhalb einer angemessenen Frist 
zur weiteren Verwaltung zu übernehmen. 
Dies hätte folgende wesentliche Vorteile:
 
– Der Servicer stellt sicher, dass im Krisen-
fall ein Übertrag eines Portfolios auf die 
IT-Plattform des Servicers und eine Über-
nahme der Bearbeitung durch das Personal 
des Servicers erfolgen kann. Wertverluste 
des Portfolios können so vermieden wer-
den, da eine fortlaufende Kreditbearbei-
tung inklusive Mahnwesen und Sicherhei-
tenverwaltung gegeben ist.

– Die finanzielle Unabhängigkeit des Ser-
vicers stellt zudem sicher, dass er auch im 
Sanierungsfall der Bank selber verfügbar 
bleibt. Dies kann bei finanziell verflochte-
nen Tochtergesellschaften durchaus zum 
Problem werden.

– Ein möglicher Übertrag auf eine Zweck-
gesellschaft oder ein eventueller Verkauf 
des Portfolios entweder zur Generierung 
von Liquidität oder zur Freisetzung von ge-
bundenem Eigenkapital können dann ein-
facher umgesetzt werden, wenn operatio-
nelle Abhängigkeiten dem nicht im Wege 
stehen. Gleichermaßen wird ein Exit aus 
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dem Geschäftsfeld erleichtert, da das Port-
folio unabhängig von internen Systemen 
und Einheiten und damit disponibler wird.

Dieses bereits in der Praxis umgesetzte Lö-
sungskonzept bietet damit die Grundlage, 
das Kreditgeschäft im Rahmen der Sanie-
rungsplanung abzusichern, und bietet zu-
sätzliche Flexibilität, um im Krisenfall Li-
quidität zu generieren oder Eigenkapital 
freizusetzen.

Rechtzeitige Einrichtung 
einer Backup-Lösung

Im Sanierungsplan werden auf der Basis der 
Belastungsanalyse kritische Sanierungs-
indikatoren festgelegt, bei deren Erreichen 
eine Standby-Lösung aktiviert wird. Dabei 
muss die Bank individuell beurteilen, wie 
schnell eine Backup-Lösung verfügbar sein 
soll. Im Falle einer Cold-Standby-Lösung 
sollten die Indikatoren so bemessen sein, 
dass ausreichend Zeit (hier drei bis neun 
Monate) für die Vorarbeiten für einen even-
tuellen Portfoliotransfer verbleibt. Im Falle 
einer Warm-Standby-Lösung kann relativ 
kurzfristig umgestellt werden, da Prozesse, 
Schnittstellen und Systemdesign vorab 
festgelegt wurden – die Steuerungsindika-
toren könnten somit auf ein Niveau geho-
ben werden, bei dem die Krisensituation 
unzweifelhaft festgestellt werden kann. In 
der Praxis wird diese Backup-Lösung jedoch 
nur funktionieren, wenn bereits vor Krisen-
eintritt entsprechende Vorbereitungsarbei-
ten erfolgt sind. Abbildung 2 stellt einen 
beispielhaften Projektablauf zur Implemen-
tierung einer Warm-Standby-Lösung dar:

Abbildung 2: Möglicher Projektablauf zum Einführen einer Backup-Lösung 
(Warm-Standby)
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Quelle: Hypotheken Management GmbH 2013

1. Im Rahmen einer Vorstudie wird der Um-
fang der gewünschten Backup-Lösung hin-
sichtlich Kreditportfolio und Prozessabde-
ckung definiert. In Abhängigkeit davon sind 
die Projektorganisation sowie Umsetzungs-
aufwände und -termine abzuschätzen.

2. Daran schließt sich die Projektumset-
zung an. Die Plattform des Servicers wird 
an die Systeme des Instituts angebunden. 
Schnittstellen sind insbesondere für den 
Zahlungsverkehr, das Reporting und den 
Austausch von Stammdaten erforderlich. 
Neben der technischen Anbindung für den 
laufenden Betrieb sind auch Vorgaben und 
Prozeduren für die Portfoliomigration zu 
erarbeiten. Die technischen Voraussetzun-
gen werden durch Vorgaben für die Kredit-
bearbeitung durch den Servicer ergänzt. 
Idealerweise werden hier bereits Arbeits-
anweisungen für den Umgang mit den 
einzelnen Geschäftsvorfällen festgelegt. 
Dies dürfte sich insbesondere auf die Be-
standspflege beziehen, da im Sanierungs-
fall das Neugeschäft in der Regel wegfällt. 
Ein Geschäftsbesorgungsvertrag regelt die-
se technischen und organisatorischen As-
pekte. Die vereinbarte Lösung ist auf Funk-
tionsfähigkeit zu testen.

3. In der sogenannten Versicherungsphase 
wird im Standby-Betrieb die Übernahme-
bereitschaft des Servicers aufrechterhalten 
und durch jährliche Tests überprüft.

4. Tritt der Sanierungsfall mit einer Port-
foliomigration tatsächlich ein, wird die 
vorbereitete Lösung produktiv zum Einsatz 
gebracht. Je nach Detaillierung der Vorar-

beiten kann diese Migration dann in einem 
relativ kurzen Zeitrahmen umgesetzt wer-
den, sodass eine ununterbrochene Bear-
beitung des Kreditportfolios möglich ist. 
Im Anschluss an die Migration folgt die 
laufende Bearbeitung (das Servicing) des 
Portfolios. Auch für diesen Schritt werden 
die in der Projektumsetzung erarbeiteten 
Vorgaben zum Einsatz gebracht.

Damit eine solche Backup-Lösung reibungs-
los funktioniert, ist eine besondere fachli-
che und organisatorische Expertise des Kre-
ditservicers notwendig. Der Dienstleister 
sollte über eine funktionserprobte mehr-
mandantenfähige Infrastruktur verfügen 
und Migrationsexpertise vorweisen. Eine 
wichtige Rolle spielt auch die kreditfachli-
che und technische Kompetenz der Mitar-
beiter. Entscheidet sich eine Bank, rechtzei-
tig eine Backup-Lösung einzurichten, ist ein 
wesentlicher Baustein für das Funktionieren 
des Geschäftsbetriebs auch im Sanierungs-
fall bereits erfüllt. Unter Umständen ist dies 
zentral für ein Überleben der Bank.

Fußnoten
1) Das Financial Stability Board (FSB) hat im No-
vember 2012 die überarbeitete Liste der nunmehr 
28 G-SIB‘s veröffentlicht (vgl. FSB: Update of group 
of global systemically important banks (G-SIBs), 
1. November 2012).
2) Zu aktuellen Einschätzungen der Entwicklungen 
vgl. Dr. Andreas Dombret: Aktuelle Aspekte der Fi-
nanzstabilität: Neue Abwicklungsregeln für Banken, 
Rede am Institut für Kreditwesen anlässlich der 
Münsteraner Bankentage 2012.
3) Gesetz zur Restrukturierung und geordneten Ab-
wicklung von Kreditinstituten, zur Errichtung eines 
Restrukturierungsfonds für Kreditinstitute und zur 
Verlängerung der Verjährungsfrist für aktienrecht-
liche Organhaftung; vgl. auch Grundzüge des Re-
strukturierungsgesetzes, Monatsbericht der Deut-
schen Bundesbank Juni 2011, S. 63–80
4) Die BaFin selber spricht von mehr als 15 Institu-
ten; in der deutschen Presse wird eine Liste von 36 
Instituten genannt (vgl. Süddeutsche Zeitung vom 
18. Dezember 2012).
5) Konsultation der BaFin 12/2012 – Entwurf eines 
Rundschreibens zu Mindestanforderungen an die 
Ausgestaltung von Sanierungsplänen, Geschäftszei-
chen BA 57-K 5311-2012/0003.
6) Vgl. Vorschlag für Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und Rates zur Festlegung eines Rahmens 
für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinsti-
tuten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Richtlinien 77/91/EWG und 82/891/EG des Rates, 
der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/
EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG und 2011/35/EG sowie 
der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010. Verschiedene 
andere nationale Regulatoren arbeiten parallel an 
eigenen Umsetzungen (zum Beispiel die USA, die 
Schweiz, Großbritannien). Aktuell ist noch nicht er-
kennbar, dass aus diesen Bemühungen eine einheit-
liche Systematik resultieren würde.
7) Richtlinie 2006/48/EG und Richtlinie 2006/49/ 
EG.
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